
154 89. Abschnitt - Übertretungen

6. wer Getreide oder andere zur Fütterung des Viehes 
bestimmte oder geeignete Gegenstände wider Willen 
des Eigentümers wegnimmt, um dessen Vieh damit 
zu füttern.

(2) In den Fällen der Nr. 5 und 6 tritt die Verfolgung 
nur auf Antrag ein. Die Zurücknahme des Antrages ist 
zulässig.

Anm.: Abs. 1 Ziff. 3 ist durch KRG. Nr. 11 und ZifF. 4 durch Art. 10 Ziff. 5 
des Ges. zur Änderung des Strafgesetzbuches vom 28. Juni 1935 (RGBl. I 
S. 839) aufgehoben worden.


